
Das Immissionsschutzrecht steht erneut im Mittelpunkt einer über die
Fachöffentlichkeit hinausgehenden Diskussion. Grund dafür ist die
mögliche Überschreitung der seit dem 01. Januar 2005 verschärften
Luftqualitätsstandards der 22. BImSchV für PM-

10
-Feinstäube in nahe-

zu allen deutschen Ballungszentren. Der Beitrag untersucht die Effekti-
vität des rechtlichen Instrumentariums anhand des möglichen Rechts-
schutzes für den Bürger.

A. Einleitung

Seit dem 1.1.2005 darf die Feinstaub- bzw. PM
10

-Konzentration der
Luft den Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter
nicht mehr als 35 Tage im Jahr  (§ 4 Abs. 2 der 22. BImSchV1) bzw.
den Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht
überschreiten (§ 4 Abs. 3 der 22. BImSchV). In fast allen größeren
Städten und Ballungszentren Deutschlands – und dort insbeson-
dere an den großen Verkehrsadern – werden höhere Werte auftre-
ten.2 Dies stellt eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die
menschliche Gesundheit dar.3 Feinstaub wird mit der Atemluft
eingeatmet und ist verantwortlich für eine Vielzahl von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Lungenkarzinomen.4 Im Folgenden
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1 22. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft – 22. BImSchV) vom
11. September 2002, BGBl. I-2002, S. 3626.

2 Siehe auch »Alarmstufe Orange« in: Feinstaub – Magazin des Bundesumwelt-
ministeriums, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, Berlin, November 2004, S. 11 – im Internet unter http://www.
bmu.de/files/magazin_feinstaub.pdf; die Süddeutsche Zeitung weist in ihrer
Ausgabe vom 19./20. Februar 2005 darauf hin, dass bereits in den ersten ein-
einhalb Monaten des Jahres 2005 an einer Meßstelle in München 16 Über-
schreitungen, in Dortmund 13, in Frankfurt a.M. 12 und in Berlin 10 Über-
schreitungen gemessen wurden. Nach einem Beitrag des Tagesspiegel vom 20.
Februar 2005 kommen 12 Überschreitungen in Essen und Düsseldorf hinzu.

3 »Tückischer Cocktail aus fast nichts«, in: Feinstaub – Magazin des Bunde-
sumweltministeriums [Fn. 2], S. 6.

4 Zum Todesrisiko im Zusammenhang mit einer hohen Luftschadstoffbela-
stung vgl. Lahl, »Verkehrsbeschränkungen als rechtlich zulässige Hand-
lungsmöglichkeiten der Luftreinhaltepolitik«´, S. 15 – Vortrag gehalten am
19.11.2004 zur ADAC-Fachtagung »Dicke Luft im Ballungsraum – Wege zur
vernünftigen Umsetzung der EU-Luftreinhalte-Richtlinien«. Der Vortrag von
Uwe Lahl ist im Internet abrufbar unter http://www.bmu.de/files/vortrag_
lahl_adac_fachtagung041119.pdf.

wird dargestellt, welche juristische Funktion die Grenzwerte der
22. BImSchV haben, wo die Grenzwerte gelten und welche Rechts-
folgen sich an die Überschreitung dieser Grenzwerte knüpfen. In
einem zweiten Schritt wird gefragt, welche Rechtsschutzmöglich-
keiten den Betroffenen bei Überschreitung der Grenzwerte zur
Verfügung stehen.  
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B. Grenzwerte der 22. BImSchV für Feinstäube (PM 
10

) 

I. Definition und Funktionen der Immissionsgrenzwerte 

Nach ihrer Definition sind Grenzwerte Fixierungen naturwissen-
schaftlicher Werte auf der Grundlage politischer Entscheidungen,
die zur Kennzeichnung von Umweltbelastungen in Rechtsnormen
umgesetzt werden und mit Sanktionen für den Fall ihrer Nichtein-
haltung bewehrt sind.5 Grenzwerte dienen der Prävention; sie sol-
len schädliche Umwelteinwirkungen verhindern.6 Schutzziel ist
im Regelfall die menschliche Gesundheit.7 Ihre primär-juristische
Funktion liegt darin, dass sie durch mathematisch-naturwissen-
schaftlich exakt nachmessbare Größen komplexe Sachverhalte auf
die wesentlichen Gesichtspunkte vereinfachen und juristisch
handhabbar machen.8 Grenzwerte dienen der Rechtssicherheit
und ermöglichen so eine Verhaltenssteuerung.9 Für alle Beteilig-
ten werden klare Grenzen aufgezeigt.10

Die Immissionsgrenzwerte der europäischen Richtlinien zur
Luftreinhaltung erfüllen diese Kriterien.11 Nach Art. 2 der Luftqua-
litätsrahmenrichtlinie 96/62/EG12 bezeichnet der Begriff »Wert«
die Konzentration eines Schadstoffs in der Luft oder die Ablage-
rung eines Schadstoffs auf bestimmten Flächen in einem bestimm-
ten Zeitraum. In Art. 2 Nr. 5 derselben Richtlinie wird »Grenzwert«
als ein Wert definiert, der auf Grund wissenschaftlicher Erkennt-
nisse mit dem Ziel festgelegt wird, schädliche Auswirkungen auf
die menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt insgesamt zu
vermeiden, zu verhüten oder zu verringern.  Der Grenzwert muss
innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden und darf
danach nicht überschritten werden. In Art. 5 i.V.m. Anhang 3 der
Richtlinie 1999/30/EG13 werden Grenzwerte für Feinstaubpartikel
(PM

10
) festgesetzt. Art. 11 der Richtlinie normiert zudem die Ver-

pflichtung der Mitgliedstaaten, Sanktionen für Verstöße gegen die
in Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen
Rechtsvorschriften festzulegen. Die Sanktionen müssen wirksam,
verhältnismäßig und abschreckend sein. Mit Ausnahme dieser
Sanktionsvorschriften wurden die Vorgaben durch die Siebente
Novelle des BImSchG und die Änderung der 22. BImSchV in das
deutsche Recht umgesetzt.14

II. Verbindlichkeit der Immissionsgrenzwerte

Bei den Immissionsgrenzwerten der 22. BImSchV handelt es sich
um verbindliches Außenrecht.15 Die Werte sind einzuhalten, unab-
hängig davon, wer der Verursacher der Überschreitungen ist.16 Die-
ser quellenunabhängige Ansatz ist im deutschen Immissionsschutz-
recht zwar nicht gänzlich neu, stellt aber vor allem durch die Einbe-
ziehung des Straßenverkehrs eine wesentliche Änderung dar.17 Wie
auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom
26.5.2004 entschieden hat, sind die Grenzwerte der 22. BImSchV
unabhängig von der Emissionsquelle allgemein verbindlich.18

III. Flächendeckende und lokale Einhaltung der Immissionsgrenzwerte

Die 22. BImSchV konzentriert sich insbesondere auf die Luftrein-
haltung in den besonders gefährdeten Ballungsräumen (Gebiete
mit mehr als 250.000 Einwohnern und mehr als 100 km2 Fläche
(§ 1 Nr. 7 der 22. BImSchV)). Die Mitgliedstaaten sind nach Art. 2
Nr. 9 der Luftqualitätsrahmenrichtlinie bei der Festsetzung dieser
Ballungsgebiete grundsätzlich frei.19 Empfehlungen enthält ein
EU-Leitfaden20, in welchem zum Zweck einer europaweit einheitli-
chen Praxis Hinweise zur Abgrenzung von Gebieten gegeben wer-
den. Danach wird eine großräumige Betrachtung (Gebiete mit
über 300.000 Einwohnern und einer Fläche von 10 bis 100 km2)
empfohlen.21

Von der Bestimmung der Ballungsräume zu unterscheiden ist
die Frage, welche Betrachtungsweise für die Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte maßgeblich ist.22 Aus einer Vielzahl von Vor-
schriften der 22. BImSchV geht hervor, dass die Grenzwerte auch
im lokalen bzw. kleinräumigen Bereich einzuhalten sind. So
schreibt Ziffer I a) der Anlage 2 der 22. BImSchV vor, dass dort ge-
messen werden soll, wo die Schadstoffkonzentration für die Bevöl-
kerung am höchsten ist. Nach Ziffer II 5. Spiegelstrich derselben
Anlage sollen die »Probenahmestellen für den Verkehr […] zur
Messung von Partikeln, Blei und Benzol so gelegen sein, dass sie
für die Luftqualität nahe der Baufluchtlinie repräsentativ sind.«23

Die Messgeräte sind mithin so zu platzieren, dass die Luftqualität
an der Hausfassade und den Hauseingängen, also dort wo die
Menschen wohnen, gemessen wird. Der Verordnungsgeber geht
daher von einer umfassenden, also lokalen und flächendeckenden
Betrachtung aus.24 Das Bundesverwaltungsgericht hat dies in sei-
nem Urteil vom 26.5.200425 bestätigt. Es ist der Rechtsprechung
des OVG Koblenz26 und VGH Mannheim27 nicht gefolgt. 

C. Rechtsfolgen bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte

Bei drohender Überschreitung der Immissionsgrenzwerte sind die
zuständigen Behörden verpflichtet, sog. Luftreinhalte- und Akti-
onspläne aufzustellen (a). Entscheidend ist letztlich aber nicht die
Planaufstellung, sondern die Einhaltung der Grenzwerte. Dazu
können die in den Plänen enthaltenen Maßnahmen umgesetzt (b)
oder planunabhängige Maßnahmen (c) ergriffen werden. 

I. Pflicht zur Aufstellung von Luftreinhalte- und Aktionsplänen

Vorbeugend sind Luftreinhaltepläne aufzustellen, in denen Maß-
nahmen zur dauerhaften Verminderung der Luftverunreinigun-

5 Vgl. Hüttermann, Funktionen der Grenzwerte im Umweltrecht und Abgrenzung
des Begriffes, Frankfurt am Main u.a. 1993, S. 154. 

6 Vgl. Nicklisch, Grenzwerte und technische Regeln aus rechtlicher Sicht, in:
ders. (Hrsg.), Prävention im Umweltrecht: Risikovorsorge, Grenzwerte, Haf-
tung, Heidelberg 1988, S. 95 ff., 101.

7 Winter, Grenzwerte – Interdisziplinäre Untersuchungen zu einer Rechtsfigur
des Umwelt-, Arbeits- und Lebensmittelschutzes, Düsseldorf 1986, S. 3. 

8 Hüttermann, a.a.O., S. 158 f.
9 Winter, a.a.O., S. 6.

10 Hüttermann, a.a.O., S. 100 ff.
11 Luftqualitätsrahmenrichtlinie 96/62/EG sowie die sog. drei Tochterrichtli-

nien 99/30/EG, 2000/69/EG und 2002/3/EG.
12 Richtlinie 96/62/EG des Rates über die Beurteilung und die Kontrolle der

Luftqualität (Luftqualitätsrahmenrichtlinie) vom 27. September 1996.
13 Richtlinie 99/30/EG des Rates über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stick-

stoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft vom 22. April
1999.

14 Vgl. dazu auch Jarass, NVwZ 2003, 257 (263).
15 Jarass, NVwZ 2003, 257 (260 m.w.N.); Rehbinder, Rechtsgutachten über die

Umsetzung der 22. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, Frankfurt 2004, S. 12 m.w.N. u. S. 34 (im Internet unter
www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/Rechtsgut-
achten-22-BImSchG-Rehbinder.pdf); a.A. Hansmann, in: Landmann/Roh-
mer, Umweltrecht Bd. 1, 22. BImSchV, Rn. 9.

16 Jarass, NVwZ 2003, 257 (260). 
17 Lahl, a.a.O. [Fn. 4] spricht auf S. 3 von einem Paradigmenwechsel im deut-

schen Recht der Luftreinhaltung. Das deutsche Immissionsschutzrecht ver-
folgte bisher einen eher quellenabhängigen oder emissionsbezogenen  An-
satz, wie die GroßfeuerungsanlagenVO, die TA-Luft oder die TA-Lärm zeigt. 

18 BVerwG, NVwZ 2004, 1237 (1238 f.); so auch Jarass, NVwZ 2003, 257 (260
m.w.N.); Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 12 m.w.N., S. 34.

19 Vgl. Hansmann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht Bd. 1, Vorbem. 3.1 EU
Rdnr. 23.

20 Guidance on Assessment under the EU Air Quality Directives, im Internet
unter http://europa.eu.int/comm/environment/air/pdf/guidanceunderair-
quality.pdf. 

21 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 17.
22 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 18.
23 BT-Drs. 14/9404 vom 12.06.2002, S. 17.
24 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 18.
25 BVerwG, NVwZ 2004, 1237 (1238).
26 OVG Koblenz, UPR 2002, 360.
27 VGH Mannheim, ZUR 2004, 171.



gen festgelegt werden.28 Wenn die Grenzwerte überschritten wer-
den oder eine solche Überschreitung droht, müssen Aktionspläne
aufgestellt werden, die kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen vor-
sehen, um die Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte zu ver-
ringern oder den Zeitraum, in dem diese tatsächlich überschritten
sind, zu verkürzen.29 Rehbinder30 ist der Ansicht, dass trotz der
Rechtsprechung des EuGH zur Verbindlichkeit der Emissions-
grenzwerte zur Luftreinhaltung31 aus § 47 BImSchG abgeleitet wer-
den könne, »dass unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßig-
keit ein gewisser Spielraum hinsichtlich des Zeitpunkts der Einhal-
tung der Grenzwerte besteht«. Dieser Gedanke mag für die
Planaufstellung zutreffen. Für planunabhängige Maßnahmen
kann es wegen des Charakters als Grenzwerte jedoch keinen Spiel-
raum hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte geben. Auffällig
ist, dass die meisten betroffenen Städte Ende 2004 trotz drohender
Grenzwertüberschreitung im Jahr 2005 lediglich Luftreinhalteplä-
ne vorlegten und keine Aktionspläne. Bereits dies ist rechtswidrig.

II. Maßnahmen in Luftreinhalte- und Aktionsplänen

Inhaltlich müssen sich die Luftreinhalte- oder Aktionspläne mit
allen Quellen der Luftverunreinigung beschäftigen. Als Maßnah-
men kommen alle Mittel in Betracht, die zur Einhaltung der
Grenzwerte beitragen können. Darunter fallen Verwaltungsakte,
Realakte sowie Maßnahmen der Normsetzung und Planung.32 In-
nerhalb des BImSchG können die Maßnahmen an die Anlagenge-
nehmigung und den Erlass von Anordnungen gem. §§ 17, 20, 21,
24 f. BImSchG anknüpfen.33 Außerhalb des BImSchG können
straßenrechtliche, luftverkehrsrechtliche oder bauplanungsrecht-
liche Maßnahmen effektiv sein.34 Komplexe Luftverunreinigun-
gen werden in der Regel durch mehrere Emittenten verursacht.
Nach § 47 Abs. 2 S. 1 BImSchG sind die Emittenten – unter Beach-
tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – entsprechend ihrem
Verursacheranteil heranzuziehen. Zwar normiert § 47 Abs. 4 S. 1
BImSchG, dass gegen den Emittenten vorgegangen werden soll,
der die Luftverunreinigung zum größten Teil verursacht.35 Aller-
dings gebietet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dass bei Unge-
eignetheit der Maßnahmen gegen einen Verursacher ein verstärk-
tes Vorgehen gegen einen anderen Verursacher nicht ausgeschlos-
sen ist oder dass bei einer unangemessenen Belastung eines
Verursachers die Maßnahmen auf andere Verursacher ausgedehnt
werden können. Damit steht nicht das Verursacherprinzip im Vor-
dergrund, sondern die Effektivität der Luftreinhaltung. So werden
im Verkehrsbereich insbesondere Maßnahmen zu Dieselfahrzeu-
gen ohne Partikelfilter ein wirksames Mittel sein. 

III. Planunabhängige Maßnahmen 

Unabhängig von planerischen Maßnahmen besteht die Verpflich-
tung der Behörden, die erforderlichen Maßnahmen zur Einhal-
tung der Immissionsgrenzwerte zu ergreifen (§ 45 Abs. 1 BIm-
SchG). Bei dieser Norm handelt es sich um einen Auffangtatbe-
stand.36 § 45 Abs. 1 S.2 BImSchG erwähnt (»insbesondere«) die
Aufstellung von Plänen nach § 47 BImSchG als eine Maßnahme.
Mit den Plänen soll ein koordiniertes Vorgehen ermöglicht wer-
den. Falls dieses aber nicht ausreicht oder aber Pläne nach § 47
BImSchG nicht existieren, geht die Verpflichtung darüber hinaus
und umfasst auch Maßnahmen, die dieses Ziel ohne die Aufstel-
lung von Plänen erreichen.37

Inwieweit § 45 Abs. 1 BImSchG Befugnis- und nicht lediglich
Aufgabennorm ist und damit eine Rechtsgrundlage für den Ein-
griff in die Rechte Dritter bietet, ist ungeklärt. Für den Charakter
als Befugnisnorm spricht, dass die Behörden auch jenseits von Luf-
treinehalte- und Aktionsplänen verpflichtet sind, die Einhaltung

der Grenzwerte sicherzustellen. Andererseits wird die Aufstellung
von Plänen in § 45 Abs. 1 BImSchG als ein Mittel zur Einhaltung
der Werte genannt. Rechtsgrundlage dafür ist aber § 47 Abs. 1 und
2 BImSchG. Dieser Konzeption würde es widersprechen, wenn
man § 45 Abs. 1 BImSchG als eigenständige Befugnisnorm (auch
zur Aufstellung der Pläne) begreift. Dass der Gesetzgeber diese Vor-
schrift nicht derart gestalten wollte, zeigt sich in der Begründung
zum Gesetzesentwurf, die auf »Anforderungen bei der Genehmi-
gung« oder »nachträgliche Anordnungen nach § 17 Abs. 1« ver-
weist.38 Zudem erscheint die Vorschrift zu allgemein gehalten, als
dass sich Befugnisse für Eingriffe in Rechte Dritter aus ihr ableiten
ließen.39

Wenn es sich bei § 45 Abs.1 BImSchG um eine bloße Aufgaben-
norm handelt, bedarf es für belastende Maßnahmen eigener Er-
mächtigungsgrundlagen. In Betracht kommen solche aus den Be-
reichen Anlagen, Planung und Verkehr. Im Anlagenbereich sind
Maßnahmen nach § 5 BImSchG (Neu- und Änderungsgenehmi-
gung) oder  § 17 BImSchG (nachträgliche Anordnungen) möglich.
Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen können entsprechen-
de Landesverordnungen nach § 47 Abs. 7 oder  § 49 Abs. 1 BIm-
SchG bzw. ortsrechtliche Vorschriften nach § 47 Abs. 7 S. 2 oder §
49 Abs. 3 BImSchG notwendige Voraussetzung für Betreiberpflich-
ten nach § 22 BImSchG sein. Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 5 und § 25 Abs.
2 BImSchG können der Widerruf von Genehmigungen sowie die
Untersagung und Stilllegung von Anlagen verfügt werden. Auch
für Planfeststellungen stellen die Immissionsgrenzwerte der 22.
BImSchV abwägungsrelevante Vorgaben dar.40 Zu beachten sind
die Immissionsgrenzwerte ebenfalls in der Bauleitplanung.41 Nach
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 BauGB sind die Anforderungen an gesunde
Lebens- und Arbeitsverhältnisse und die Belange des Umwelt-
schutzes bei der Abwägung zu berücksichtigen. Die Grenzwerte
führen zu einer Gewichtsverstärkung des Immissionsschutzes im
Bauplanungsrecht (vgl. § 50 S. 1 BImSchG).42 Dasselbe gilt schließ-
lich für die Regionalplanung (§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 5, 7, 8 ROG, § 50 S. 1
BImSchG). Im Verkehrsbereich kommen verkehrsbeschränkende
Maßnahmen nach § 45 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3
StVO in Betracht.43 Die Überschreitung der Grenzwerte stellt eine
Gefahrenlage i.S. d. § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO  dar. 

28 Zum vorbeugenden Charakter des Luftreinhalteplans vgl. Jarass, NVwZ 2003,
257 (261).   

29 Jarass, NVwZ 2003, 257 (261); Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 19.
30 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 19 f.
31 EuGH, Slg. 2002, I-5679 Tz. 25 ff. – Kommission ./. Frankreich; Slg. 2002, 

I-6407 Tz. 27 – Kommission ./. Spanien.
32 Jarass, BImSchG, 6. Aufl. 2005, § 47 Rn.11; Hansmann, in: Landmann/Roh-

mer, Umweltrecht Bd. 1, § 47 Rn. 25.
33 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 33 ff.
34 Jarass, BImSchG, 6. Aufl. 2005, § 47 Rn. 11 m.w.N.; Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15],

S. 41 ff.
35 Hinsichtlich der Feinstaubpartikel können mittlerweile relativ genaue

Quellenzuordnungen vorgenommen werden. Hauptverursacher für die Spit-
zenwerte von Feinstaubpartikel ist der Kraftfahrzeugverkehr; vgl. auch Be-
richt des UBA »Episodenhafte PM10-Belastung in der Bundesrepublik
Deutschland in den Jahren 2000 bis 2003«, S. 3, im Internet unter
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql-media-
detail.php3?Kennummer=2804.

36 Lahl, a.a.O. [Fn. 4], S. 7. 
37 So auch BVerwG, Urt. v. 18.11.2004 – 4 CN 11.03 –; das BVerwG führt in ei-

nem Leitsatz zu der Entscheidung aus, dass die Luftreinhaltepläne zwar ein
wesentliches, aber nicht das einzige Instrument sind, um die Einhaltung der
in der 22. BImSchV festgesetzten Immissionswerte sicherzustellen.  

38 BT-Drs. 14/8450, S. 12.
39 So auch  Hansmann in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht Bd. 1, § 45 BImSchG,

Rn. 7; Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 47; Jarass, NVwZ 2003, 257 (264); ders.,
BImSchG, 6. Aufl. 2005, § 45 Rn. 2.

40 Zu den Einschränkungen vgl. BVerwG, NVwZ 2004, 1237 ff.
41 Zu den Anforderungen vgl. BVerwG, Urt. v. 18.11.2004 - 4 CN 11.03 -.
42 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 53 ff.; im Einzelnen BVerwG, Urt. v. 18.11.2004

– 4 CN 11.03 –.
43 Vgl. BVerwG, NJW 1987, 1096; VG München, UPR 1993, 277; Rehbinder, a.a.O.

[Fn. 15], S. 50 m.w.N.
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D. Rechtsschutz des Bürgers bei Überschreitung der Grenzwerte

Von besonderem Interesse ist, welche Rechtsschutzmöglichkeiten
der Bürger bei eingetretenen oder drohenden Grenzwertüber-
schreitungen hat. Dabei stellt sich zunächst die Frage, welche Bür-
ger klagebefugt sind (§ 42 Abs. 2 VwGO). Sodann ist zu beantwor-
ten, welche effektiven prozessualen Möglichkeiten ergriffen wer-
den können.

I. Klagebefugnis 

Die Grenzwerte der 22. BImSchV dienen dem Schutz der mensch-
lichen Gesundheit. Es entspricht der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs, dass eine Verletzung von Grenzwerten, die
der menschlichen Gesundheit dienen, gerichtlich geltend ge-
macht werden kann;44 folglich gewährleisten derartige gesund-
heitsbezogene Immissionsgrenzwerte subjektive Rechte.45 Das Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.5.2004 ist dem ge-
folgt. Das Gericht ging ohne vertiefte Diskussion davon aus, dass
die Grenzwerte der 22. BImSchV subjektive Rechte begründen.46

Fraglich ist jedoch, welche konkreten Anforderungen der jeweilige
Kläger erfüllen muss, um unmittelbar betroffen zu sein. 

Um den klagebefugten Personenkreis zu bestimmen, kann man
– wie Rehbinder47 zutreffend feststellt – nicht unmittelbar auf die
im BImSchG bisher übliche Unterscheidung zwischen Nachbar-
schaft und Allgemeinheit zurückgreifen und nur die Personen als
geschützt ansehen, die sich hinreichend dauerhaft im Einwir-
kungsbereich der Emissionsquelle aufhalten (Nachbarn). Wegen
der spezifischen Art der Grenzwerte ist der Kreis der geschützten
Personen weiter zu ziehen. Wenn die Verordnung einzelne Stun-
den- oder Tagesmittelwerte bestimmt, die nicht überschritten wer-
den dürfen, so heißt dies, dass die 22. BImSchV auch relativ kurz-
zeitige Überschreitungen der Grenzwerte als gesundheitsgefähr-
dend ansieht. Bestätigt wird dies durch § 10 Abs. 7 i.V.m. Anlage 2
der 22. BImSchV. Danach sind die Probenahmestellen, an denen
Messungen vorgenommen werden, so zu legen, »dass Daten zu
den Bereichen innerhalb von Gebieten und Ballungsräumen ge-
wonnen werden, in denen die höchsten Konzentrationen auftre-
ten, denen die Bevölkerung wahrscheinlich direkt oder indirekt
über einen Zeitraum ausgesetzt wird, der der Mittelungszeit des be-
treffenden Immissionsgrenzwertes Rechnung trägt«.48

Folglich sind je nach Struktur des Grenzwertes zumindest alle
Personen geschützt, die sich im Einwirkungsbereich der Emissi-
onsquelle (örtliche Komponente) entsprechend der jeweils vorge-
schriebenen Mittelungszeit des jeweiligen Grenzwertes dauernd
oder wiederholt (zeitliche Komponente) aufhalten.49 Nicht ge-
schützt sind demnach Personen, die sich unterhalb der Mitte-
lungszeit sehr kurz an Orten mit Grenzwertüberschreitungen auf-
halten, wie z. B. ein einmaliger kurzer Aufenthalt an Bushaltestel-
len und Bahnsteigen mit darauf folgendem Verlassen des
grenzwertüberschreitenden Ortes. Gemäß Art. 2 Nr. 1 der Luftqua-
litätsrahmenrichtlinie 96/62/EG50 ist die Luft an Arbeitsplätzen
von den Luftreinhaltevorschriften ausgenommen. Gesundheits-
gefährdungen durch arbeitsplatzspezifische Belastungen sind vom
Arbeitsschutzrecht als lex specialis erfasst. Arbeitnehmer sind je-
doch dann vom Schutzbereich umfasst, wenn sie an der Arbeits-
stätte der durch Drittquellen belasteten Außenluft ausgesetzt sind. 

In räumlicher Hinsicht gingen Entscheidungen der Obergerich-
te zunächst davon aus, dass der 22. BImSchV eine rein gebietsbe-
zogene Betrachtung zugrunde liegt.51 Die Einhaltung der vorge-
schriebenen Grenzwerte war nach diesen Entscheidungen nicht
dadurch in Frage gestellt, dass an einzelnen Stellen des Gebiets
Grenzwertüberschreitungen auftreten. Erst dann, wenn im Durch-
schnitt des gesamten Gebiets der Grenzwert überschritten ist, kön-

ne man von einer Grenzwertüberschreitung reden. Folgt man die-
ser Auffassung, wäre zwar jeder im Plangebiet bzw. im Ballungs-
raum lebende Bürger klagebefugt. Dies ergibt sich daraus, dass es
schon bei einzelnen erheblich über der Norm liegenden Messwer-
ten nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass der Kläger in
seinen Rechten beeinträchtigt ist. Seine Klage wäre jedoch auch
dann unbegründet, wenn er unmittelbar an einer grenzwertüber-
schreitenden Einwirkungsquelle wohnt, der Ballungsraum die
Grenzwerte aber insgesamt einhält. Nach dem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 26.5.200452 wird sich diese rein gebiets-
bezogene Betrachtung nicht durchsetzen. Eine grundstücksbezo-
gene Herangehensweise ist notwendig. Danach sind in räumlicher
Hinsicht Personen klagebefugt, die sich auf Grundstücken aufhal-
ten, in deren unmittelbarer Nähe ohne eine signifikante Verände-
rung der Belastungsfaktoren Grenzwertüberschreitungen festge-
stellt wurden. Ausreichend ist auch, dass die Messstelle (und damit
das Grundstück) täglich mehrmals passiert wird (z.B. auf dem Weg
zur Arbeit) und der Einzelne durch die erhöhten Werte regelmäßig
einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt wird. Zwar werden Mes-
sungen erst bei Einhaltung bestimmter Mindestabstände von
Kreuzungen bzw. Fahrbahnen vorgenommen.53 Die Einhaltung
dieser Mindestabstände ist Voraussetzung für eine rechtlich ein-
wandfreie Grenzwertmessung. Dies bedeutet aber nicht, dass auf
den Straßen und den dazugehörigen Gehwegen immissions-
schutzrechtliches Niemandsland wäre. Zumindest derjenige, der
das betroffene Straßengrundstück (gemessen mit dem dazugehöri-
gen Mindestabstand) nicht in einem die Stäube absorbierenden
Fahrzeug (PKW oder Bus) regelmäßig passiert (wie Fußgänger oder
Fahrrad- und Kradfahrer), ist ebenso klagebefugt wie unmittelbare
Anwohner.  

Problematisch ist, dass nach den Richtlinien und der
22. BImschV nur wenige Messstellen eingerichtet werden
müssen.54 Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass ledig-
lich Personen klagebefugt sind, die sich regelmäßig in unmittelba-
rer Nähe einer Messstelle aufhalten. Die Wahl der Messstellenorte
soll gewährleisten, dass Daten innerhalb von Gebieten gewonnen
werden, an denen die höchsten Konzentrationen auftreten. Die
Aufstellungsorte sollen daher für die Exposition der Bevölkerung
im Allgemeinen repräsentativ sein. Da die Orte der Messstellen
und die daraus gewonnenen Ergebnisse signifikant ein bestimmtes
Gebiet in seiner Belastung abbilden, müssen auch Personen, die
sich nicht unmittelbar an den Messstellen aufhalten, klagebefugt
sein. Da zufällige kleinräumige Umweltbedingungen nicht durch
die Messstellen erfasst werden, treffen die Ergebnisse der Messstel-
len eine zumindest begrenzt verallgemeinerungsfähige Aussage
über das Gesamtgebiet. Zwar existieren keine rechtlichen Vorga-
ben für die Durchschnittsbildung im Gesamtgebiet. Die Messstel-
len können daher für die Exposition der Bevölkerung in mess-
stellenfernen Gebieten innerhalb des Gesamtgebiets nur erste
Hinweise auf Grenzwertüberschreitungen bieten. Da die Klagebe-
fugnis aber lediglich verlangt, dass der Kläger darzulegen hat, dass

44 EuGH, Slg. 1991, I-2567 Tz. 19 ff. = NVwZ 1991, 868 (Blei); Slg. 1991, I-2607 Tz.
15 ff. = NVwZ 1991, 866 (SO2); Slg. 1996, I-6747 Tz. 16 = NVwZ 1997, 369 (Ge-
wässerschutz).

45 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 59 m.w.N.
46 BVerwG, NVwZ 2004, 1237; so auch Jarass, NVwZ 2003, 257 (264).
47 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 15 m.w.N.
48 So auch Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 15 m.w.N.
49 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 16.
50 Richtlinie 96/62/EG des Rates über die Beurteilung und die Kontrolle der

Luftqualität (Luftqualitätsrahmenrichtlinie) vom 27. September 1996, ABl.
L 296/55.

51 OVG Koblenz, UPR 2002, 360; VGH Mannheim, ZUR 2004, 171 (173).
52 BVerwG, NVwZ 2004, 1237 (1238).
53 Vgl. Abschnitte I und II der Anlage 2 der 22. BImSchV.
54 In Berlin sind es – da die obere Beurteilungsschwelle für Partikel regelmäßig

überschritten wird – in der gesamten Stadt (mindestens) sieben (vgl. Anlage
1 I c sowie Anlage 3 I a der 22. BImschV).
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es nicht völlig ausgeschlossen ist, dass er in seinen Rechten ver-
letzt sein kann, kann auch derjenige vor Gericht seine Rechte gel-
tend machen, der sich nicht unmittelbar neben einer Messstelle
regelmäßig aufhält, wenn die Messstellen in dem von ihm be-
wohnten Gesamtgebiet Grenzwertüberschreitungen aufweisen. 

II. Verpflichtungsanspruch auf Aufstellung von Luftreinhalte-
und/oder Aktionsplänen?

Bestehen keine Luftreinhalte- und/oder Aktionspläne, so stellt
sich die Frage, ob deren Aufstellung durch Verpflichtungsklage
oder allgemeine Leistungsklage durchgesetzt werden kann. 

Es wird vertreten, dass es sich bei derartigen Plänen nicht um
Außenrecht handelt, sondern um ein Verwaltungsinternum ohne
Außenwirkung.55 Untypisch für eine solche Qualität ist jedoch,
dass die Öffentlichkeit bei Aufstellung der Pläne nach
§ 47 Abs. 5 S. 2 BImSchG zu beteiligen ist und die Pläne der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen sind (§ 47 Abs. 5 S. 3 BImSchG).
Darüber hinaus wird die Aufstellung der Pläne als eine der Maß-
nahmen bezeichnet, die zur Einhaltung der Grenzwerte zu ergrei-
fen sind (§ 45 Abs. 1 Satz 2 BImSchG). Es könnte mithin dem mit
den Vorschriften verfolgten Zweck (Schutz der menschlichen Ge-
sundheit) widersprechen, wenn man die maßgeblichen Instru-
mentarien zum Erreichen des Zwecks als bloßes Verwaltungsinter-
num bezeichnet. Dem steht entgegen, dass auch nichtregelndes
Verwaltungshandeln dem Schutz des Bürgers dienen kann und die
Regelungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung aus dem Gemein-
schaftsrecht folgen. Das Gemeinschaftsrecht mag zu Regelungen
zwingen, die unserem hergebrachten Verwaltungsrechtsverständ-
nis untypisch erscheinen. Das bedeutet aber nicht, dass neue Kate-
gorien dafür gefunden werden müssten. Da die Pläne nach außen
wirksame Maßnahmen lediglich vorbereiten sollen, sind sie dem
nichtregelnden internen Verwaltungshandeln zuzuordnen.

Auch dieses Verwaltungshandeln ist dann justiziabel, wenn sub-
jektive Rechte im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO einen Anspruch dar-
auf geben. Gemeinhin kennt das deutsche Verwaltungsrecht kei-
nen Anspruch auf Planaufstellung. Planendes Handeln setzt vor-
aus, dass die Verwaltung in ihrer Gestaltungsfreiheit unbeschränkt
ist. Dies gilt nicht nur für das »Wie« der Gestaltung, sondern auch
für das »Ob« der Aufstellung eines Plans. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat zu Beginn seiner Fachplanungsrechtsprechung formu-
liert, dass »Planung ohne Gestaltungsfreiheit ein Widerspruch in
sich« wäre.56 Weder im Fachplanungs- noch im Bauplanungsrecht
besteht daher ein Anspruch Dritter auf Aufstellung eines Plans.57

Der entscheidende Unterschied des Bauplanungs- und Fachpla-
nungsrechts zu den hier in Rede stehenden Luftreinhalteplänen
und/oder Aktionsplänen ist jedoch § 47 Abs. 1 und 2 BImSchG.
Die Vorschrift enthält eine verpflichtende Regelung zur Planauf-
stellung bei Vorliegen der Voraussetzungen. Ein Ermessen besteht
nicht. Dies heißt nicht, dass der Verwaltung ihre inhaltliche Ge-
staltungsfreiheit genommen wäre. Diese bleibt den Kriterien der
Problemerkennung, Auswertung und Bewertung vorbehalten.58

Lediglich bei der Frage, ob ein Plan aufzustellen ist, ist die Behörde
gebunden. Die inhaltliche Ausgestaltung der Pläne unterliegt dem
von Luhmann geprägtem offenen Zweckprogramm mit seinem ty-
pischen »Zweck-Mittel-Schema«.59 Es besteht auch bei diesen Plä-
nen grundsätzlich eine größere Auswahl an Entscheidungsmög-
lichkeiten zur Lösung des Problems. Dies ändert nichts daran, dass
der Einzelne aus § 47 Abs. 1 und 2 BImSchG eine Klagebefugnis zur
Aufstellung der Pläne besitzt, wenn Behörden ihrer Aufstellungs-
verpflichtung nicht nachkommen und die Voraussetzungen vor-
liegen.60

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass
die Pflicht zur Planaufstellung ihre Grundlage im Gemeinschafts-

recht hat. Es ist anerkannt, dass die zur Schutznormlehre nach
§ 42 Abs. 2 VwGO entwickelten Grundsätze des deutschen Verwal-
tungsprozessrechts durch das Gemeinschaftsrecht überlagert wer-
den. Dabei kann dahinstehen, ob man den dogmatischen Ansatz
in einer gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung oder in einer
Fortentwicklung der Schutznormtheorie sieht oder ob das Ge-
meinschaftsrecht grundsätzlich eine anderweitige gesetzliche Re-
gelung im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO darstellt.61 Es kann nicht
richtig sein, wenn in Frankreich – welches die deutschen Be-
schränkungen der Schutznormlehre nicht kennt – ein Rechtsan-
spruch auf Planaufstellung besteht und in Deutschland die effekti-
ve Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts unter Hinweis auf inn-
erdeutsche verwaltungswissenschaftliche Lehren verhindert wird. 

Daraus folgt, dass der Bürger durch allgemeine Leistungsklage
die Planaufstellung erzwingen kann. Bei der Aufstellung von Akti-
onsplänen kommt die Durchsetzung einstweiligen Rechtsschutzes
in Betracht, da diese Pläne kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen
regeln sollen (§ 47 Abs. 2 S. 1 BImSchG). Die Verweisung auf die
Hauptsachenklage würde der Rechtsschutzgarantie zuwiderlau-
fen, da die Betroffenen kurzfristig notwendige Maßnahmen durch
langwierige Klageverfahren verfolgen müssten. 

III. Verpflichtungsanspruch auf Durchsetzung der in den Plänen
geregelten Maßnahmen?

Fraglich ist, ob die in den Luftreinhalte- und/oder Aktionsplänen
geregelten Maßnahmen durch den Bürger eingeklagt werden kön-
nen. 

Wie ausgeführt, handelt es sich bei den Plänen um nichtregeln-
des internes Verwaltungshandeln unter Einbeziehung der Öffent-
lichkeit. Die Pläne binden daher nur verwaltungsintern. Die vor-
gesehenen Maßnahmen können nur mit dem Eingriffsinstrumen-
tarium des BImSchG oder dem anderer Rechtsvorschriften
durchgesetzt werden. Entsprechende Befugnisnormen enthalten
zum Beispiel die §§ 6, 17, 24, 40 Abs. 1 BImSchG, aber auch § 45 St-
VO.62 Die Tatsache, dass der Bürger keinen unmittelbaren An-
spruch auf Durchführung der in den Plänen geregelten Maßnah-
men hat, ergibt sich auch aus § 47 Abs. 6 BImSchG. Danach sind
die vorgesehenen Maßnahmen durch Anordnung oder sonstige
Entscheidung der zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung
nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften durchzuset-
zen. Eine derartige Regelung hätte keinen Sinn, wenn bereits die
Pläne ausreichende Grundlage für die Durchsetzung der darin vor-
gesehenen Maßnahmen wären. 

Etwas anderes gilt nach § 40 Abs. 1 BImSchG nur dann, wenn
Luftreinhalte- oder Aktionspläne Beschränkungen oder Verbote
des Kraftfahrzeugverkehrs vorsehen. Liegen die Voraussetzungen
vor, kann ein betroffener Bürger die Umsetzung der Maßnahmen
verlangen.63 Das Problem ist nur, dass nach Kenntnis der Autoren
bisher keine deutsche Kommune derartige Maßnahmen in ihren

55 Jarass, NVwZ 2003, 257 (262); ders., BImSchG, 6. Aufl. 2005, § 47 Rn. 42 (mit der
Bemerkung, dass die »Rechtslage seit der Neufassung des § 47 zweifelhaft ge-
worden« sei); Hansmann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht Bd. 1, § 47 BIm-
SchG Rn. 29; ebenso die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 14/8450, S. 14.

56 BVerwGE 34, 301 (304); 45, 309 (324 ff.); 48, 56 (59); 56, 110 (116). 
57 So für das Bauplanungsrecht § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB.
58 Vgl. zu den Elementen der planerischen Gestaltungsfreiheit BVerwGE 34, 301

(304).
59 Im Unterschied zum herkömmlichen in Tatbestand und Rechtsfolge aufge-

spaltenen konditionalen »Wenn-Dann-Schema« des normativ gebundenen
Konditionalprogramms; vgl zu alledem N. Luhmann, VerwArch Bd. 55 (1964),
1 (7); ders., Zweckbegriff und Systemrationalität, Ausgabe 1973, S. 101 ff.

60 So auch Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 62; a.A. Jarass, BImSchG, 6. Aufl. 2005,
§ 47 Rn. 43.

61 Vgl. Gellermann, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, Handbuch des Rechts-
schutzes in der EU, 2. Aufl. 2003, § 36 Rn. 23; Rehbinder a.a.O. [Fn. 15], S. 59.

62 Vgl. die Begründung des Gesetzentwurfes in BT-Drs. 14/8450, S. 14.
63 Jarass, BImSchG, 6. Aufl. 2005, § 40 Rn. 14.
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Luftreinhalteplan aufgenommen hat. Obwohl in vielen Kommu-
nen – abgeleitet aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre – die
Gefahr besteht, dass die Grenzwerte zukünftig überschritten wer-
den und sich verkehrsbeschränkende Maßnahmen prognostisch
als in vielen Fällen einzig wirksame Maßnahme erweisen werden,
scheuen sich deutsche Städte (im Gegensatz zu Städten in Grie-
chenland, Österreich und Italien) vor dieser Art der Problemlö-
sung (noch). Die Situation erweckt den Eindruck, als schiebe man
das unpopuläre Mittel unter zwischenzeitlicher Inkaufnahme
rechtswidriger Zustände so lange vor sich her, bis es sich nicht
mehr verhindern lässt.64

IV. Ansprüche des Bürgers auf Ergreifen planunabhängiger
Maßnahmen

Es fragt sich, welche wirksamen Maßnahmen der Bürger gericht-
lich geltend machen kann, um zeitnah und unabhängig von Plä-
nen die Einhaltung der Grenzwerte zu sichern. Mit einem Ver-
pflichtungsanspruch zur Planaufstellung ist weder dem Bürger
noch der Luftqualität gedient, da Pläne allein die Luft nicht ver-
bessern. Analysiert man zudem einige der beim Umweltbundes-
amt eingegangen Luftreinhaltepläne, so schwindet die Hoffnung
auf die zukünftige Einhaltung der Grenzwerte. Dies betrifft insbe-
sondere auch die Aktionspläne, die kurzfristige Maßnahmen zur
Sicherstellung der Einhaltung der Grenzwerte enthalten sollen.
Trauriges Beispiel ist der im Februar 2005 veröffentlichte »Luf-
treinehalte- und Aktionsplan für Berlin 2005 – 2010«65, der zwar
mittel- und langfristige Maßnahmen ab 2008 vorsieht, aber kurz-
fristige Maßnahmen völlig ignoriert. In diesem Fall von einem Ak-
tionsplan zu sprechen, ist schlichtweg Etikettenschwindel.

Der Bürger hat einen Anspruch auf Einhaltung der festgelegten
Luftqualitätsstandards.66 Zur Durchsetzung dieses Anspruchs –
und dies regelt § 47 Abs. 4 BImSchG – sollen alle zur Immissions-
belastung beitragenden Emittenten unter Wahrung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes herangezogen werden. Da der Straßen-
verkehr in den meisten Städten den »Löwenanteil«67 an der Bela-
stung ausmacht, ist der Schutzraum, der immissionsseitig bislang
um den Autoverkehr gezogen wurde, dahin.68 In nahezu allen
deutschen Ballungsräumen ist eine Auseinandersetzung über das
Ob von Maßnahmen müßig. Es kann keine Entscheidung mehr
darüber geben, ob die einzuhaltenden Werte nicht vollständig
oder nicht fristgerecht eingehalten werden.69 Gleichwohl steht in
Anbetracht der Tatsache, dass nahezu keine Stadt Anfang 2005 ei-
nen wirksamen Aktionsplan vorlegte, zu befürchten, dass vielen
Bürgern die gerichtliche Durchsetzung der Luftstandards nicht er-
spart bleibt. Planunabhängige Maßnahmen sind auch deshalb an-
gezeigt, weil die Pläne nach dem Wortlaut der Regelung nur darauf
abzielen, die Gefahr der Überschreitung der Werte »zu verringern
oder den Zeitraum der Überschreitung zu verkürzen« (§ 47 Abs. 2
BImSchG). Geht man davon aus, dass es sich hier nicht um einen
»missverständlichen Wortlaut«70 handelt, werden es nur planun-
abhängige Maßnahmen sein, die die Einhaltung der Werte sicher-
stellen.71

Zu der Frage, ob sich der Bürger zur Durchsetzung solcher Maß-
nahmen unmittelbar auf § 45 BImSchG stützen kann, wurde be-
reits ausgeführt.72 Selbst wenn man die Vorschrift als bloße Aufga-
benzuweisung begreift, wird die Regelung aber dann sinnvoll,
wenn man sie bei bestehenden Befugnisnormen (etwa §§ 6, 17, 24
BImSchG oder § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO) als ermessensdirigieren-
de und ermessensreduzierende Vorschrift versteht. Nach § 45 BIm-
SchG sind die zuständigen Behörden verpflichtet, die erforderli-
chen Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte zu ergreifen.
Die Möglichkeiten dazu bieten das Immissionsschutzrecht und
das Straßenverkehrsrecht, insbesondere § 45 StVO. Das in diesen

Normen enthaltene Entschließungsermessen wird durch § 45
BImSchG bei Umsetzung der Luftgrenzwerte auf ein Auswahler-
messen zur Wahl der geeigneten Maßnahme reduziert. Da die
Luftqualitätsstandards fristgemäß einzuhalten sind, ist das Ent-
schließungsermessen bei drohender oder eingetretener Grenzwer-
tüberschreitung über § 45 BImSchG stets auf Null reduziert. Der
Behörde verbleibt lediglich ein Auswahlermessen in Hinblick auf
die zur Einhaltung der Grenzwerte zu wählenden Mittel. Der Bür-
ger kann daher die Behörde mit einem Bescheidungsurteil ver-
pflichten, die erforderlichen Verwaltungsakte zur Einhaltung der
Grenzwerte zu erlassen. Da der Erfolg dieser Maßnahmen an den
Messprotokollen ablesbar ist, kann das Urteil leicht mit der Ver-
waltungsvollstreckung durchgesetzt werden. 

Häufig wird auch das Auswahlermessen auf Null reduziert sein.
Wenn sich in einem Plangebiet der Straßenverkehr als die Verursa-
chungsquelle mit dem höchsten beeinflussbaren Anteil heraus-
stellt, ist es angemessen und erforderlich, mit verkehrsbeschrän-
kenden Maßnahmen zu reagieren. Wenn die Einhaltung der
Grenzwerte nur durch solche Maßnahmen möglich ist, verdichtet
sich der § 45 StVO in Verbindung mit § 45 BImSchG von einem Be-
scheidungsanspruch vollständig zu einem Verpflichtungsan-
spruch.73 Eine »Ermessenreduzierung auf Null« hinsichtlich des
Auswahlermessens hängt davon ab, ob sich bei Gegenüberstellung
aller Handlungsalternativen eine Situation ergibt, bei der sich alle
möglichen Entscheidungen – mit Ausnahme einer einzigen – als
dem Zweck der Ermächtigung widersprechend erweist.74 Dies ist
eine Frage des Einzelfalls. Die Situation muss so sein, dass allein
einzelne konkretisierbare Verwaltungsakte (resp. Verkehrszei-
chen) eine Abhilfe ermöglichen. Der größte Anteil der steuerbaren
Luftverunreinigungen wird vom Straßenverkehr verursacht.75 Je
größer die durch den Straßenverkehr verursachte und durch ihn
zu vermindernde Überschreitung der Immissionswerte ist, desto
stärker reduziert sich das Ermessen auf eine einzige oder einige we-
nige geeignete, erforderliche und verhältnismäßige Maßnah-
me(n).76 Kleinräumig kann der Straßenverkehr einer bestimmten
Hauptverkehrsstraße die einzig beherrschbare anthropogene
Quelle sein, die mit verhältnismäßigen Mitteln zu beeinflussen ist.
In zeitlicher Hinsicht ist zu beachten, dass Verkehrsbeschränkun-

64 Vgl. dazu auch Lahl, a.a.O. [Fn. 4] unter der Teilüberschrift »Verkehrsbeschrän-
kungen als rechtlich zulässige Handlungsmöglichkeiten der Luftreinhaltepoli-
tik«.

65 Der Luftreinhalte- und Aktionsplan für Berlin ist im Internet abrufbar unter:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/luftrein-
halteplan/download/Luftreinhalteplan-Berlin_gesamt.pdf.

66 Dies ergibt sich bereits daraus, dass Art. 7 Abs. 1 der RL 96/62 die allgemei-
ne Verpflichtung enthält, die Einhaltung der Grenzwerte »sicherzustellen«.
Zusätzlich folgt dies aus der Definition des Grenzwertes als Wert, der »nicht
überschritten werden darf«.

67 So das Ergebnis einer Auswertung der Verursacher der Luftverschmutzung in
Berlin durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

68 Assmann/Knierim/Friedrich, NuR 2004, 695, die darauf hinweisen, dass »die-
se Botschaft gar nicht deutlich und eindeutig genug formuliert werden
(kann) und (…) erst noch in das Bewusstsein vieler betroffener Akteure ein-
dringen (muss)«.

69 Assmann/Knierim/Friedrich, NuR 2004, 695.
70 So Jarass, BImSchG, 6. Aufl. 2005, § 47 Rn. 23.
71 So Jarass, NVwZ 2003, 257 (262 f.); Jarass weisst darauf hin, dass planunab-

hängige Maßnahmen wegen der ungenügenden Umsetzung des Gemein-
schaftsrechts in Hinblick auf die durch Art. 11 der Richtlinie geforderten
Sanktionen zum Einsatz kommen müssen. 

72 Vgl. C.III.
73 Aus der bisherigen vom Lärmschutz geprägten Rechtsprechung zu § 45 StVO

vgl. BVerwGE 59, 221 (228); 74, 234 (236); BVerwG, Buchholz 442.151 § 45
StVO Nr. 25; BVerwG, NZV 2000, 386; OVG Münster, NVwZ-RR 1998, 627;
OVG Berlin, ZUR 1999, 164; VG Berlin, NVwZ-RR 1996, 257; VG Frankfurt
a.M., NVwZ-RR 1997, 92.

74 Vgl. Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 2002, § 8 Rn. 544.
75 Lahl, a.a.O. [Fn. 4], S. 7.
76 Zur Ermessensreduzierung auf Null bei (nicht mit Grenzwerten unterlegten)

Lärmimmissionen allgemein BVerwGE 74, 234 (240); vgl. auch OVG Lüne-
burg, NJW 1985, 2966 (2967); VGH Kassel, NJW 1989, 2767 (2769 f.).
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gen ein präzises Steuerungsmittel sind, um unmittelbar eine Ab-
senkung der Werte zu erreichen.77

Ermessensreduzierend wirkt sich auch Art. 11 der Richtlinie
99/30/EG aus. Die Vorschrift normiert die Pflicht der Mitgliedstaa-
ten, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen
für Verstöße gegen die im Rahmen der Richtlinie erlassenen
Rechtsvorschriften festzulegen. Die Vorschrift wurde nicht in das
deutsche Recht umgesetzt. Ein Vertragsverletzungsverfahren der
Kommission ist absehbar. Bis dahin ist das Handlungsermessen
europarechtskonform dahin auszulegen, dass alle Maßnahmen zu
wählen sind, die die Einhaltung der Grenzwerte nachhaltig si-
chern. Das vorhandene Instrumentarium ist so zu handhaben,
dass eine Grenzwertüberschreitung faktisch ausgeschlossen ist. Je-
de andere Betrachtung widerspräche der Verpflichtung zur effekti-
ven Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts. 

V. Amtshaftungsansprüche

Bürger könnten überlegen, Amtshaftungsansprüche gegen säumi-
ge Kommunen durchsetzen zu wollen. Nach Berechnungen des
Instituts für Epidemiologie Neuherberg und der Universität Mün-
chen besteht bei Verwendung von Partikelfiltern an Dieselfahrzeu-
gen in Deutschland ein jährliches Potential von vermeidbaren
10.000 bis 19.000 Todesfällen. Erkrankte Personen oder Hin-
terbliebene könnten sich daher mit dem Gedanken tragen, Scha-
densersatzansprüche wegen der Verletzung einer Amtspflicht
nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG geltend zu machen, wenn
Behörden ihre Verpflichtungen nicht erfüllen.

Da die Immissionsgrenzwerte der 22. BImSchV dem Schutz der
menschlichen Gesundheit dienen, ist es unproblematisch, dass
die Amtspflichten individualschützend sind und ihre Verletzung
bei einer erwiesenen Schädigung des Betroffenen grundsätzlich
geeignet ist Amtshaftungsansprüche auszulösen.78 Unabhängig
von der Frage der Rechtsmittelerschöpfung sollte das größte Pro-
blem eines Klägers der Beweis der Kausalität zwischen der Amts-
pflichtverletzung und der Gesundheitsschädigung sein. Eine mon-
okausale Betrachtung, nach der es gerade die über den Grenzwert
hinausgehenden Feinstäube waren, die zu der Verursachung der
Krankheit geführt haben, wird sich nicht führen lassen. Beruhi-
gung können die Städte daraus nicht schöpfen; die Drohung mit
Schadensersatzansprüchen stellt auch kein »stumpfes Schwert«79

dar. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass in Hinblick auf den
Kausalzusammenhang und das Verschulden von einer Umkehr
der Beweislast auszugehen ist, wenn die Grenzwerte unter Verlet-
zung von behördlichen Amtspflichten überschritten wurden. 

Grundlage dieses Gedankens ist die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs bei Schadensersatzansprüchen im Immissions-
schutzrecht. So hat der BGH in dem Kupolofen-Urteil vom
18.9.198480 ausgeführt, dass bei Immissionsbelastungen an die
Pflichtenstellung des Emittenten in § 906 Abs. 2 S. 1 BGB anzu-
knüpfen ist. Danach ist es Sache des Verantwortlichen, darzutun
und zu beweisen, dass die Emissionen im Rahmen der gesetzlichen
Grenzwerte lagen und dass der Verantwortliche alle zumutbaren
Vorkehrungen getroffen hat, um eine Schädigung abzuwenden.
Der Bundesgerichtshof stellte den Rechtssatz auf, dass es Sache des
Verantwortlichen ist, zu beweisen, dass die schädlichen Immissio-
nen auf einer ortsüblichen Benutzung des emittierenden Grund-
stücks beruhen und dass sie durch mögliche und wirtschaftlich zu-
mutbare Maßnahmen nicht verhindert hätten werden können.
Diese Beweislastverteilung hat der Bundesgerichtshof auch dann
anerkannt, wenn eine grobe Verletzung von Berufspflichten fest-
zustellen ist, sofern die Einhaltung der Berufspflichten dem Schutz
von Leben und Gesundheit dient. So wurde etwa bei den Pflichten
des Krankenpflegepersonals81, von Bademeistern82, von Betreibern

eines Kirmeskiosks83 oder eines Spediteurs84 geurteilt, dass eine
grobe Verletzung der Berufspflichten die Beweislast des Kausalzu-
sammenhangs dahingehend umkehrt, dass der Schädiger zu be-
weisen habe, dass die Schädigung gerade nicht auf die Verletzung
der Berufspflicht zurückzuführen ist. Dieser Gedanke entspricht
der Rechtsprechung im Strahlenschutzrecht. So hat zuletzt das
Landgericht Frankfurt (Oder) in einem Hinweisbeschluss zu den
Schadensersatzansprüchen strahlengeschädigter NVA-Radarsolda-
ten klargestellt, dass von einer Umkehr der Beweislast wegen der
Verletzung von Schutzvorschriften auszugehen ist.85

Wenn sich Bademeister, Betreiber von Kirmeskiosken, Spediteu-
re und die Bundeswehr bei der Verletzung ihrer Berufspflichten ei-
ner Umkehr der Beweislast ausgesetzt sehen, ist es nicht fern lie-
gend, diesen Gedanken auf kommunale Beamte oder Angestellte
des öffentlichen Dienstes zu übertragen, wenn diese Amtspflich-
ten (gröblich) vernachlässigen. Zwar sind die Bediensteten nicht
für das Entstehen der Emissionen verantwortlich. Ihnen ist jedoch
die Aufgabe übertragen, alles Notwendige zu tun, um die Einhal-
tung der Grenzwerte sicherzustellen. Die Instrumentarien stehen
ihnen zur Verfügung. Wenden sie diese unter Außerachtlassung
oder Verkennung ihrer Amtspflichten nicht an, steht das Unterlas-
sen dem pflichtwidrigen Tun (etwa bei dem Betrieb einer die
Grenzwerte überschreitenden immissionsschutzrechtlichen Anla-
ge) gleich. Bestätigt wird der Gedanke durch die in Art. 11 Richtli-
nie 99/30/EG normierte Pflicht der Mitgliedstaaten, wirksame,
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Verstöße ge-
gen die im Rahmen der Richtlinie erlassenen Rechtsvorschriften
festzulegen. Die Vorschrift wurde nicht innerhalb der 22.
BImSchV in das deutsche Recht umgesetzt.  Interpretiert man dies
so, dass Deutschland der Auffassung ist, bereits über abschrecken-
de Sanktionsmechanismen in seinem Rechtssystem zu verfügen,
führt kein Weg an einer Umkehr der Beweislast als einzig wirksame
zivilrechtliche Sanktion vorbei. Wegen Art. 34 Satz 1 GG findet
keine persönliche Haftung statt; verantwortlich ist die Anstel-
lungskörperschaft. Ob diese Regressansprüche gegen ihre Beamten
und Angestellten geltend machen kann, ist eine Frage des Dienst-
rechts und soll hier unerörtert bleiben. Soweit Rehbinder86 das
Haftungsrisiko der Städte deshalb als vermindert ansieht, weil die
Träger der Sozialversicherung nach § 116 SGB X anspruchsver-
pflichtet sind, übersieht er, dass der reine Schmerzensgeldan-
spruch davon nicht erfasst wird. Gerade in den vergangenen Jah-
ren ist die Höhe der vor den Gerichten zuerkannten Ansprüche er-
heblich gestiegen. Insbesondere die auf Hinterbliebene
übergegangenen Ansprüche können ohne weiteres sechsstellige
Summen ausmachen. 

77 Die Überschreitung der Grenzwerte für Feinstaub wird zu einem großen Anteil
durch Dieselkraftfahrzeuge ohne Partikelfilter hervorgerufen. Naheliegend ist da-
her eine Beschränkung des Verkehrs von filterfreien Dieselfahrzeugen. Allein da-
mit ließen sich die Grenzwerte oftmals einhalten. Überdies wäre damit ein ent-
scheidender Anreiz für eine Umrüstung auf die Filtertechnologie verbunden. Der
Bund ist dringend aufgefordert, durch eine Novelle der StVO das entsprechende
Verkehrszeichen einzuführen und den Paradigmenwechsel des Immissions-
schutzrechts mit den Instrumentarien der StVO zu verknüpfen. Die Deutsche
Umwelthilfe e.V. hat dazu einen Gestaltungsvorschlag gemacht. So lange die
StVO nicht geändert ist, wird man möglicherweise über das Ziel hinausgehende
Regelungen treffen müssen, wie die Beschränkung des gesamten Verkehr auf der
streitigen Straße oder des gesamten LKW-Verkehrs zu bestimmten Zeiten.  

78 Vgl. BGH, NJW 1989, 2945; BGH, NJW 1973, 463; BGHZ 106, 323 (332); 108,
224 (228); 109, 380; 110, 1 (10); BGHZ 122, 363.

79 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 65.
80 VII ZR 223/82 – NJW 1985, 47 ff.
81 BGH, NJW 1971, 243.
82 BGH, NJW 1962, 959.
83 OLG Köln, OLGZ 70, 315.
84 BGH, NJW–RR 2002, 1108 (1112).
85 LG Frankfurt (Oder), Beschl. v. 19.02.2003, 11 O 144/02. 
86 Rehbinder, a.a.O. [Fn. 15], S. 65.



Im Rahmen der jüngsten Novellierung des ROG durch das EAG-Bau vom
24.6.20041 ist dem Bund nach Maßgabe von § 18a ROG die Aufgabe
übertragen worden, eine Raumordnung für die deutsche Ausschließliche
Wirtschaftszone (AWZ) in Nord- und Ostsee zu entwickeln. Die politi-
sche Initiative zur Konzipierung einer marinen Raumordnung geht auf
den Beschluss der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 3.12.2001
zurück.2 Darin wurden die norddeutschen Küstenländer gebeten, den Gel-
tungsbereich ihrer Raumordnungspläne auf das Küstenmeer bis zur 12-
Seemeilen-Grenze auszudehnen. Der Bund wurde aufgefordert, in Ab-
stimmung mit den Ländern und Nachbarstaaten eine Raumentwick-
lungsstrategie für die AWZ zu erarbeiten. Damit ist ein langjähriger
Diskussionsprozess zu einem legislatorischen Abschluss gekommen.3 Ei-
ne ähnliche Entwicklung ist in den Niederlanden mit der 5. Note zur
Raumordnung vom 15.12.2000 zu beobachten.4 Der an den Bund adres-
sierte Auftrag, eine räumliche Ordnung für einen marinen Raum vorzu-
geben, ist nicht nur seevölker- und verfassungsrechtlich delikat (vgl. dazu
unten A. und B.),5 sondern stellt auch eine konzeptionelle Herausforde-
rung für ein Instrumentarium dar, das bisher als Kernstück terrestrischer
Planung galt (vgl. dazu unten C. und D.).6 Sie wird auch Änderungsdruck
auf das anlagenbezogene Zulassungsrecht erzeugen (vgl. dazu unten E.)  

A. »Terraneisierung« der AWZ und Seevölkerrecht

Als AWZ wird nach Art. 55 und 57 SRÜ ein Gebiet bezeichnet, das
sich jenseits des 12 sm breiten Küstenmeeres über 200 sm bis hin
zur Hohen See erstreckt (vgl. Abb. 1). Sie gehört nicht zum Ho-
heitsgebiet des Küstenstaates, sondern konstituiert eine »besonde-
re Rechtsordnung« (Art. 55 SRÜ). Mit ihr ist ein spezifisches Nut-

zungsregime verbunden, in dem sich Rechte und Jurisdiktionsbe-
fugnisse des Küstenstaates mit den Rechten und Freiheiten ande-
rer Staaten mischen.7 In der AWZ genießen alle Staaten die Frei-
heiten der Schifffahrt, des Überflugs und der Verlegung unterseei-
scher Transit-Kabel und Transit-Rohrleitungen (Art. 58 Abs. 1 SRÜ).
Der Küstenstaat darf in der AWZ daher nur die souveränen Rechte
und Hoheitsbefugnisse ausüben, die ihm durch das SRÜ besonders
zugewiesen sind. Dazu zählt das ausschließliche Recht zur Nutzung
der lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen (Art. 56

1 BGBl. 2004 I, S. 1359.
2 ARL-Nachrichten 3/2001, 34.
3 Buchholz, Territorialplanung zur See, in: Hofmeister/Voss (Hg.), Geographie

der Küsten und Meere, 1985, S. 153 ff.; Erbguth, Raumplanung im Meer – un-
ter besonderer Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzrechts, NuR
1999, 491 ff.; von Nicolai, Raumplanung im Küstenmeer, in: Dokumentati-
onsband Meeresumwelt-Symposium des BMU/BSH, 2002, S. 83 ff.; Rat von
Sachverständigen für Umweltfragen (SRU), Windenergienutzung auf See, Stel-
lungnahme 2003, S. 15 ff.; Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Son-
dergutachten »Meeresumweltschutz in Nord- und Ostsee« ,BT-Drs. 15/2626;
Koch, Meeresumweltschutz für Nord- und Ostsee, NordÖR 2004, 211 ff.

4 Buchholz, Strategien und Szenarien zur Raumnutzung in den deutschen Aus-
schließlichen Wirtschaftszonen, Gutachten im Auftrag des BBR, 2002, S. 11.

5 Vgl. dazu Erbguth, Wahrung möglicher Belange der Bundesraumordnung in
der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland,
Rechtsgutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Wohnungswesen, 2002; von Nicolai, Rechtliche Aspekte einer Raumordnung
auf dem Meer, in: Informationen zur Raumentwicklung 2004, 491 ff.; Mai-
er, Zur Steuerung von Offshore-Windenergieanlagen in der Ausschließlichen
Wirtschaftszone, UPR 2004, 103.

6 Vgl. zu planerischen Ansätzen auch Buchholz, Strategien und Szenarien zur
Raumnutzung in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone in Nord-
und Ostsee, in: BBR (Hg.), Raumordnung auf dem Meer? Raumordnungs-
strategien für ein stärker integriertes Küstenmanagement, 2002.

7 Vgl. dazu Ehlers, Nutzungsregime in der Ausschließlichen Wirtschaftszone
(AWZ), NordÖR 2004, 51 ff.
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Grundfragen der Entwicklung einer Raumordnung für
die Ausschließliche Wirtschaftszone

E. Fazit

Mit den Luftqualitätsgrenzwerten der 22. BImSchV geht ein Para-
digmenwechsel im deutschen Immissionsschutzrecht einher. Die-
se statuieren einen quellenunabhängigen Ansatz, der insbesonde-
re den bisher um den Fahrzeugverkehr bestehenden Schutzraum
beseitigt. Da in vielen deutschen Großstädten auch im Jahr 2005
mit Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte zu rechnen ist,
werden die Behörden über verkehrsbeschränkende Maßnahmen
zu befinden haben. Die Behörden haben vorsorgend Aktionspläne
aufzustellen und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um
die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. Der Bürger kann
die Aufstellung von Aktionsplänen mit der allgemeinen Leistungs-
klage durchsetzen. Mit der Bescheidungsklage kann er den Erlass
solcher Verwaltungsakte fordern, die die Einhaltung der Grenz-
werte gewährleisten. Bei drohender oder eingetretener Grenzwer-
tüberschreitung ist das Entschließungsermessen über § 45 BIm-
SchG auf Null reduziert. Wegen der Eilbedürftigkeit steht dem Bür-
ger einstweiliger Rechtsschutz zur Verfügung. Eine unzureichende
Umsetzung der Bescheidungsurteile bzw. Beschlüsse des einstwei-
ligen Rechtsschutzes kann mit den Mitteln der Verwaltungsvoll-
streckung verfolgt werden. Im Einzelfall kann auch das Auswahler-
messen zur Wahl der geeigneten Maßnahmen auf Null reduziert
sein. Insbesondere bei verkehrsbeschränkenden Maßnahmen

kann es der Fall sein, dass nur diese und nur eine oder einige kon-
krete Maßnahmen erfolgversprechend sind. Behörden, die ihren
Pflichten nicht vollständig nachkommen, riskieren in Amtshaf-
tungsverfahren von gesundheitlich Geschädigten eine Umkehr
der Beweislast zu ihren Lasten. 
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